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(54) Montagehilfe sowie Verfahren zur Anbringung von Dämmplatten

(57) Montagehilfe (M) für die Montage von Dämm-
platten (10, 11), dadurch gekennzeichnet, dass die
Montagehilfe ein Anschlussmittel (2) zur lösbaren Befe-
stigung mit einer ersten Dämmplatte (10) aufweist, wobei
die Montagehilfe ein Anlagemittel (3) für eine zweite
Dämmplatte (11) aufweist sowie Verfahren zur Anbrin-
gung von Dämmplatten auf einem Untergrund (12), min-
destens umfassend die nachfolgenden Verfahrens-
schritte:
I) Anbringen einer zweiten Dämmplatte (11) mit einem
Klebeschaum (14) auf dem Untergrund (12) neben einer
ersten Dämmplatte (10),
II) Anbringen mindestens einer Montagehilfe (M) gemäß
mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 durch lösbare
Verbindung des Anschlussmittels (2) mit der ersten
Dämmplatte (10) und Auflage des Anlagemittels (3) auf
der zweiten Dämmplatte (11),
III) Entfernen der erfindungsgemäßen Montagehilfe (M).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Monta-
gehilfe gemäß Anspruch 1, sowie ein Verfahren zur An-
bringung von Dämmplatten auf einem Untergrund ge-
mäß Anspruch 9.
[0002] Dämmplatten werden mit einer Klebemasse, in
der Regel mit einem Klebeschaum, auf einem Unter-
grund, beispielsweise einer Wand, angebracht. Als
Dämmplatten kommen insbesondere Platten mit wärme-
und/oder schalldämmenden Eigenschaften in Frage, wie
beispielsweise Dämmplatten aus expandiertem Polysty-
rol-Hartschaum (EPS, Blockgeschäumt oder als Auto-
matenware), Polyurethanschaum (PUR), extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum (XPS), Polyisocyanurat (PIR),
Mineralschaum (Kalzium-Silikat), Phenolharz(PF)-Hart-
schaum, Holzwolle, Holzweichfaser, Kork, Hanf, Schafs-
wolle, Mineralwolle und Steinwolle (auch in Lamellen-
form), etc. Auch können die Dämmplatten eine Beschich-
tung oder Kaschierung, beispielsweise aus Kunststoff
oder Aluminium, als Dampfbremse aufweisen.
[0003] Als Klebeschaum kommt beispielsweise Ein-
oder Zweikomponenten Klebeschaum auf Polyurethan-
basis in Frage.
[0004] Klebeschäume neigen während des Aushär-
tens zur Expansion. Die Expansionsraten können - je
nach Klebeschaum - durchaus zwischen 1% und 30%
liegen. Durch die auch als "Nachexpansion" bezeichnete
Volumenvergrößerung des Klebeschaums während des
Aushärtens, besteht die Gefahr, dass die Dämmplatte
aus ihrer ursprünglich vorbestimmten Lage, insbesonde-
re aus dem Lot, gebracht wird.
[0005] Um den vorgenannten Effekt zu verhindern,
können beispielsweise Fixierungswinkel verwendet wer-
den, wie sie insbesondere in der DE 20 2005 021 743
U1 vorgeschlagen werden. Die Dämmplatten werden un-
mittelbar nach der Verklebung mit Hilfe von Fixierungs-
winkeln und Fixierungsnägel am Untergrund befestigt.
Durch diese Maßnahme kann der Lageänderung der
Dämmplatte durch das Nachexpandieren des Klebe-
schaums entgegengewirkt werden.
[0006] Es sind jedoch eine erhebliche Anzahl von Fi-
xierungswinkeln zur Montage der Dämmplatten notwen-
dig. Darüber hinaus stellt die Anbringung eines jeden Fi-
xierungswinkels einen zusätzlichen Arbeitsgang dar. Die
Kosten für die Anbringung von Dämmplatten sind ent-
sprechend nicht unerheblich von der Anzahl der Fixie-
rungswinkel abhängig.
[0007] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Montagemittel vorzuschlagen, wel-
ches eine kostengünstigere Montage von Dämmplatten
mit expandierenden Klebemassen ermöglicht und insbe-
sondere ohne die vorgenannten Fixierungswinkel aus-
kommt.
[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Montagemittel mit den kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst. Dadurch, dass die Montagehilfe ein
Anschlussmittel zur lösbaren Befestigung mit einer er-

sten Dämmplatte und ein Anlagemittel für eine zweite
Dämmplatte aufweist, kann auf die Fixierungswinkel und
Fixierungsnägel verzichtet werden. Mit der Montagehilfe
wird die zweite, mit frischem Montageschaum angekleb-
te Dämmplatte von der ersten, bereits in ihrer Lage fi-
xierten Dämmplatte derart während des Expansionsvor-
gangs der Klebemasse gehalten, dass keine oder nur
eine äußerst geringfügige Lageänderung der Dämmplat-
te durch die Expansion der Klebemasse auftreten kann.
[0009] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Montagehilfe ergeben sich insbesonde-
re aus den Merkmalen der Unteransprüche.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann bei-
spielsweise vorgesehen sein dass die Montagehilfe ein
längliches Profil umfasst. Auf oder durch ein längliches
Profil können das Anschlussmittel und das Anlagemittel
auf einfache Weise nebeneinander angebracht bzw. aus
dem Profil ausgebildet werden. Durch die Länge des Pro-
fils kann unter Anderem sichergestellt werden, dass auch
Dämmplatten mit großen Abmessungen entsprechend
überbrückt werden können. Es kann beispielsweise si-
chergestellt werden, dass eine lösbare Befestigung mit
dem Anschlussmittel etwa in der Mitte der Dämmplatte
erfolgt und das Anlagemittel ebenfalls mittig der zweiten
Dämmplatte aufliegt. Auf diese Weise kann beispielswei-
se eine optimale Kräfteverteilung erreicht werden.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das An-
schlussmittel mindestens eine Anschlagsfläche und ein
Einsteckmesser, vorzugsweise zwei Einsteckmesser,
umfasst. Die Anschlagsfläche dient insbesondere als An-
schlag und zur flächigen Auflage des Anschlussmittels
auf der Dämmplatte. Die Einsteckmesser dienen insbe-
sondere zur lösbaren Fixierung der Montagehilfe. Mit der
Kombination der vorgenannten Komponenten ist eine
überaus schnelle Handhabung der Montagehilfe mög-
lich, insbesondere da keine weiteren Werkzeuge benö-
tigt werden. Die Einsteckmesser werden einfach in die
Dämmplatte eingesteckt, bis der Anschlag auf der
Dämmplatte aufliegt.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der vorgeschlagenen Erfindung kann vorgesehen sein,
dass die Anschlagsfläche als Flächenabschnitt des Pro-
fils ausgestaltet ist. Insofern ergibt sich eine hohe Flexi-
bilität bei der Handhabung der Montagehilfe, da die Ab-
messung der Anschlagsfläche letztendlich flexibel ist.
[0013] Als Anlagemittel kommt vorzugsweise eine An-
lagefläche in Frage. Die Anlagefläche kann auf der zu-
meist ebenen Oberfläche der Dämmplatte aufliegen und
die durch die Expansion der Klebemasse auftretenden
Kräfte aufnehmen bzw. dafür Sorge tragen, dass die
Dämmplatte für den Trocknungsvorgang der Klebemas-
se in geeigneter Weise fixiert wird.
[0014] Auch in diesem Zusammenhang kann vorteil-
hafterweise vorgesehen sein, dass die Anlagefläche als
Flächenabschnitt des Profils ausgestaltet ist. Insofern er-
gibt sich auch hier eine hohe Flexibilität bei der Handha-
bung der Montagehilfe, da die Abmessung der Auflage-
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fläche letztendlich flexibel ist.
[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die An-
schlagsfläche des Anschlussmittels und die Anlageflä-
che in einer Ebene oder zumindest in parallelen Ebenen
liegen. Einerseits lässt sich die Montagehilfe auf diese
Weise aus einem länglichen Profil sehr einfach herstel-
len. Zum Anderen kann auf einfache Art und Weise si-
chergestellt werden, dass die Oberflächen der Dämm-
platten in identischen oder parallelen Ebenen angeord-
net sind.
[0016] Es kann ebenfalls vorteilhafterweise vorgese-
hen sein, dass die Montagehilfe mit einem Wasserauge
ausgestattet ist. Hierdurch kann ebenfalls weiteres
Werkzeug eingespart werden. Die Ausrichtung der
Dämmplatten kann durch die Montagehilfe selbst vorge-
nommen werden.
[0017] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung lag darin, ein Verfahren zur Montage von Dämm-
platten vorzuschlagen, welches eine zeitsparende und
kostengünstige Montage von Dämmplatten, insbeson-
dere mit einer expandierenden Klebemasse ermöglicht.
[0018] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren mit den Verfahrensschritten gemäß Anspruch
9 gelöst. Dadurch, dass die erfindungsgemäße Monta-
gehilfe in dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Ein-
satz kommt, kann insbesondere auf Hilfsmittel verzichtet
werden, die mit dem Untergrund verbaut und insofern
pro verlegter Dämmplatte eingesetzt werden müssten.
Vielmehr können durch den Einsatz der erfindungsge-
mäßen Montagehilfe Kosten eingespart werden, da es
sich um eine widerverwendbare Montagehilfe handelt,
die nach dem Trocknen der Klebemasse entfernt und für
die nächste Kombination aus erster und zweiter Dämm-
platte eingesetzt werden kann. Auch kann das Verfahren
sehr rasch durchgeführt werden, da die Montagehilfe
durch die Einsteckmesser einfach nur in die erste Dämm-
platte eingesteckt werden muss. Selbst wenn mehrere
Montagehilfen pro Dämmplattenkombination eingesetzt
werden, ist die Anbringung an der ersten Dämmplatte
sehr schnell und insbesondere ohne zusätzliches Werk-
zeug durchführbar.
[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen sein, dass
es sich bei der Klebemasse für die erste, insbesondere
die allererste verlegte Dämmplatte um eine nicht aus-
dehnende Klebemasse handelt oder die erste, insbeson-
dere die allererste Dämmplatte mit zusätzlichen Hilfsmit-
teln, wie beispielsweise Fixierungswinkein fixiert wird.
Durch diese Maßnahme kann sichergestellt werden,
dass eine "Referenzdämmplatte" auf dem Untergrund
befestigt wird, bei der eine Lageänderung während des
Aushärtens der Klebemasse nicht zu erwarten ist.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Darin zeigen

Fig. 1 eine seitliche Ansicht auf eine erfindungs-
gemäße Montagehilfe;

Fig. 1a eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Montagehilfe;

Fig. 2 eine Frontansicht auf eine erfindungsgemä-
ße Montagehilfe;

Fig. 3 eine seitliche Schnittansicht auf einen Un-
tergrund, insbesondere eine Wand mit
Dämmplatten und einer erfindungsgemä-
ßen Montagehilfe;

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines ersten
Verfahrensschritts gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren;

Fig. 5 eine schematische Darstellung des ersten
Verfahrensschritts gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren;

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines zwei-
ten Verfahrensschritts gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren;

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines dritten
Verfahrensschritts gemäß dem erfindungs-
gemäßen Verfahren;

Fig. 8-10 eine schematische Darstellung der Wieder-
holung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens;

Fig. 11 eine schematische Darstellung einiger mög-
licher Ausrichtungen der erfindungsgemä-
ßen Montagehilfen.

[0021] Folgende Bezugszeichen werden in den Abbil-
dungen verwendet.

M Montagehilfe

1 Profil

2 Anschlussmittel

3 Anlagemittel

4 Wasserauge

5 Sockelprofil

6 Fixierungswinkel

10 erste Dämmplatte

11 zweite Dämmplatte
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12 Untergrund (Wand)

13 trockener Klebeschaum (PU-Schaum)

14 frischer Klebeschaum (PU-Schaum)

15 erste Reihe

16 zweite Reihe

21 Anschlagsfläche

22 Einsteckmesser

31 Anlagefläche

[0022] Zunächst wird auf Fig. 1 Bezug genommen. Ei-
ne erfindungsgemäße Montagehilfe M umfasst im We-
sentlichen ein Anschlussmittel 2 und ein Anlagemittel 3.
Das Anschlussmittel 2 und das Anlagemittel 3 sind auf
einem Profil 1 angeordnet bzw. aus diesem ausgebildet.
[0023] Bei dem Profil 1 handelt es sich im Wesentli-
chen um ein längliches, im Querschnitt rechteckförmiges
Profil. Alternative Profilformen sind denkbar.
[0024] Das Anlagemittel 3 umfasst im Wesentlichen
eine Anlagefläche 31. In dem hier dargestellten bevor-
zugten Ausführungsbeispiel ist die Anlagefläche 31 im
Wesentlichen als Flächenabschnitt des Profils 1 ausge-
staltet. Vorzugsweise erstreckt sich die Anlagefläche von
einem Ende des Profils 1 bis etwa zur Mitte des Profils 1.
[0025] Das Anschlussmittel 2 umfasst im Wesentli-
chen eine Anschlagsfläche 21 und mindestens ein Ein-
steckmesser 22, vorzugsweise zwei Einsteckmesser 22.
In dem hier dargestellten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Anschlagsfläche 21 im Wesentlichen als Flä-
chenabschnitt des Profils 1 ausgestaltet. Vorzugsweise
erstreckt sich die Anschlagsfläche 21 von dem anderen
Ende des Profils 1 bis etwa zur Mitte des Profils 1. Bei
dem Einsteckmesser 22 handelt es sich im Wesentlichen
um eine längliche, spitz zulaufende Klinge, die sich senk-
recht oder zumindest in etwa senkrecht von der An-
schlagsfläche 21 erstreckt. Es können Aufrauungen oder
vergleichbare Mittel an der Klinge vorgesehen sein, die
das Herausziehen erschweren können.
[0026] Denkbar ist ferner, dass die Montagehilfe mit
einem Wasserauge ausgestattet ist. Entsprechend kann
die Montagehilfe zur lotrechten Ausrichtung der Dämm-
platten eingesetzt werden.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Montage
von Dämmplatten mit der erfindungsgemäße Montage-
hilfe gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt.
[0028] In den nachfolgenden Ausführungen wird von
einem "Aushärten" oder "Trocknen" der Klebemasse ge-
sprochen werden. Die Begrifflichkeiten sollen so verstan-
den werden, dass die Klebemasse die jeweilige Platte
so fixiert, dass keine Lageveränderung der Platte mehr
zu erwarten ist.
[0029] In einem ersten Verfahrensschritt wird eine

zweite Dämmplatte 1 1 , vorzugsweise eine Styroporplat-
te, mit einer Klebemasse, vorzugsweise einem Klebe-
schaum 14, auf einem Untergrund 12 neben einer bereits
fixierten ersten Dämmplatte 10 angebracht. Die erste
Dämmplatte 10 kann ebenfalls mit einem Klebeschaum
auf dem Untergrund 12 angebracht sein, der entspre-
chend bereits ausgehärtet ist, es sich entsprechend um
einen trockenen Klebeschaum 13 handelt. Die zweite
Dämmplatte 11 wird neben, vorzugsweise oberhalb, der
ersten Dämmplatte 10 angebracht und in geeigneter
Weise ausgerichtet (Fig. 4).
[0030] In einem zweiten Verfahrensschritt wird minde-
stens eine erfindungsgemäße Montagehilfe M ange-
bracht. Hierzu wird das Anschlussmittel 2 lösbar mit der
ersten Dämmplatte 10 verbunden. Dies geschieht durch
Einstecken der Einsteckmesser 22 in die erste Dämm-
platte 10 bis die Anschlagsfläche 21 auf der ersten
Dämmplatte 10 aufliegt. Gleichzeitig sollte das Anlage-
mittel 3 die zweite Dämmplatte 11 berühren, konkret soll-
te die Anlagefläche 31 des Anlagemittels 3 auf der zwei-
ten Dämmplatte 11 aufliegen (Fig. 5 und 6).
[0031] In einem dritten Verfahrenschritt wird die min-
destens eine Montagehilfe M wieder entfernt. Dies ge-
schieht vorzugsweise zu einem Zeitpunkt, nachdem der
Klebeschaum 14 ausgehärtet ist, zumindest aber keine
Lageveränderung der zweiten Dämmplatte 11 mehr zu
erwarten ist (Fig. 7).
[0032] Die Verfahrensschritte können selbstverständ-
lich für weitere Dämmplatten wiederholt werden.
[0033] Der oben skizzierte Verfahrensablauf orientiert
sich beispielhaft an zwei Dämmplatten, insbesondere ei-
ner ersten Dämmplatte 10 und einer zweiten Dämmplatte
11. In der Praxis wird in der Regel zunächst eine erste
Reihe 15 mit ersten Dämmplatten 10 und anschließend
eine zweite Reihe 16 mit zweiten Dämmplatten 11 ober-
halb der ersten Reihe 15 verlegt. Insofern ist in den Ab-
bildungen, insbesondere in den Fig. 4 und 5 bereits min-
destens eine erste Reihe 15 und eine zweite Reihe 16
von Dämmplatten angedeutet.
[0034] Auch werden in der Praxis zumeist mehrere
Montagehilfen M gleichzeitig angebracht. Insofern ist in
Fig. 6 angedeutet, dass gleich mehrere Montagehilfen
M zwischen der ersten Reihe 15 Dämmplatten und der
zweiten Reihe 16 Dämmplatte angebracht sind. Auch
können mehrere Montagehilfen M pro Dämmplattenkom-
bination vorgesehen sein. Die Montagehilfen M müssen
auch nicht stets senkrecht angebracht werden. Es sind
letztendlich beliebige Ausrichtungen denkbar (vgl. Fig.
11).
[0035] Um sicherzustellen, dass die Ausrichtung der
allerersten Dämmplatte oder allerersten Dämmplatten-
reihe stimmt, kann beispielsweise ein Kleber verwendet
werden, der sich während des Aushärtens nicht aus-
dehnt. Alternativ kann auch mit Klebeschaum und den
aus dem Stand der Technik bekannten Fixierungswin-
keln 6 gearbeitet werden. Diese Alternative ist in der Fig.
3 angedeutet. Letztendlich kommt es darauf an, eine al-
lererste Dämmplatte bzw. allererste Dämmplattenreihe
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in der gewünschten Weise auszurichten, so dass sie als
Referenz für die weiteren Dämmplatten bzw. Dämmplat-
tenreihen dienen kann.

Patentansprüche

1. Montagehilfe (M) für die Montage von Dämmplatten
(10, 11), dadurch gekennzeichnet, dass

- die Montagehilfe ein Anschlussmittel (2) zur
lösbaren Befestigung mit einer ersten Dämm-
platte (10) aufweist, wobei
- die Montagehilfe ein Anlagemittel (3) für eine
zweite Dämmplatte (11) aufweist.

2. Montagehilfe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montagehilfe ein längliches Pro-
fil (1) umfasst.

3. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anschlussmittel (2) mindestens eine An-
schlagsfläche (21) und ein Einsteckmesser (22), vor-
zugsweise zwei Einsteckmesser, umfasst.

4. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlagsfläche (21) als Flächenabschnitt
des Profils (1) ausgestaltet ist.

5. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Anlagemittel (3) eine Anlagefläche (31)
aufweist.

6. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anlagefläche (31) als Flächenabschnitt des
Profils (1) ausgestaltet ist.

7. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlagsfläche (21) und die Anlagefläche
(31) in einer Ebene oder zumindest in parallelen
Ebenen liegen.

8. Montagehilfe nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Montagehilfe mit mindestens einem Was-
serauge (4) ausgestattet ist.

9. Verfahren zur Anbringung von Dämmplatten auf ei-
nem Untergrund (12), mindestens umfassend die
nachfolgenden Verfahrensschritte

I) Anbringen einer zweiten Dämmplatte (11) mit
einem Klebeschaum (14) auf dem Untergrund

(12) neben einer ersten Dämmplatte (10),
II) Anbringen mindestens einer Montagehilfe
(M) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1
bis 8 durch lösbare Verbindung des An-
schlussmittels (2) mit der ersten Dämmplatte
(10) und Auflage des Anlagemittels (3) auf der
zweiten Dämmplatte (11),
III) Entfernen der erfindungsgemäßen Montage-
hilfe (M).

10. Verfahren zur Montage von Dämmplatten gemäß
Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass vor
dem ersten Verfahrensschritt die erste Dämmplatte
(10) auf dem Untergrund (12) mit einer Klebemasse
(13) angebracht worden ist und deren Klebemasse
bereits ausgehärtet, zumindest aber keine Lagever-
änderung der ersten Platte mehr zu erwarten ist.

11. Verfahren zur Montage von Dämmplatten gemäß
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich bei der Klebemasse um eine nicht oder nur ge-
ringfügig ausdehnende Klebemasse handelt und/
oder die erste Dämmplatte (10) zusätzlich mit Fixie-
rungswinkeln (6) befestigt wird.

12. Verwendung einer Montagehilfe nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 zur Montage von Dämmplatten.
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